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NeueS helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usterl, Mitgl. der gesetzg. Äächk

Tand I. N.

Vollzieh ungs-Direktorium.
Das Vollziehungs - Direktorium der einen und

«ntheilbaren helvetischen Republik, nach eingezogen
ner Rechenschaft über den Verkaufter alten Effekten
in dem Zeughause zu Luzern, welcher in der N. Z l
des helvetischen Tagblattes als nachcheilig getadelt
worden, woraus erhellt, daß ein Theil der Effekten
i» billigem Preise losgeschlagen, ein anderer Theil
aber deu Arbeitern im Zeughause- zum Lohne über-
lassen worden, ohne daß hiebe: die geringste Ver-
schlcuderung oder einiger Nachtheil für die Nation
statt gehabt habo;

In Erwägung dieses statthaften Berichtes

beschließt.)
1. Die Bürger, denen die Ausräumung des Zeug-

Hauses in Luzern anvertraut worden, haben sie zur
Znftiedenheir der Regierung bewerkstelligt, und das
Bollziehungs-Direktorium ertheilt ihnen über ihre
getrogenen Maßnahmen seinen Beifall.

2. Der gegenwärtige Beschluß soll im Original
dem B. Haas, Generaünspektor der Zeughauser,
zugestellt, und in das helvetische Tagblatt eingerükt
werden.

Also beschloßen in Bern den 2z. August 1799.
Der Präsident des Vollz. Direkt.

(Sig.) La harpe.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

(Eig.) Mousson.

G es ezqebung.
Grosser Rath, 19. August.

< Fortsetzung.)
(Beschluß von Veesch's Meinung.)

Sie soll die Grundlage, der Anker der Freiheit,
â^e des Men,cher, und der bürgerlichen

G uk-eügkett ,eyn; sie >st der Punkt, in dem sich
alle L-men aller Gese^e, die Handlungen aller Ge-
walten und d:e all.'? Menschen der ganzenRepublik dsi-eft oder indirekt alle Augenblicke

ü Bern, s6. Aug. 1799. (9. Fruktid»

vereinigen, von ihm ausgehen, und mit ihm w
Berührung kommen; sie ist, so zu sagen, das Mo-
del, nach dem sich die ganze Nation bildet, das
Band, das sie Zusammenhalt, der Leiter, der dj»
Grundsätze des Menschenrechts nach allen Rich? ^

tnngen anwenden läßt, der Pendul, der die'ganzs
Staatsmaschine in Bewegung ftzt.

Sie ist der Akt, wodurch sich das Volk zu
einem Staat constituirt; der Contract, nach dem
das Volk seine isslirte äussere, in der rohen Na?
tnr liegende Freiheit aufgiebt, und sie einer gesez?
licken Abhängigkeit (einem rechtlichen Zustand) zu
einem gemeinschaftlichen Interesse aufopfert. Sie
umfasit sowohl jene Einheit des Zweks, als des
Mittel durch die innere Bildung und Organisation
der verschiedenen öffentlichen Gewalten, ihre noth?
wendige Uebereinstimmung und gegenseitige Unab?
hàngîgkeir, die politischen Vorftchtsmittel, daß fi«
immer nüzlich und niemals gefährlich werden könne.

Sie soll daher die Resultate der geprüftesten
reinsten Vernunft und Erfahrung eines gesellschaft?
lichen Vêktrags, der möglichst vollkommensten Ein?
richtung zur Sicherheit des Eigenthums und der
Personen in allen Rüksichten enthalten; sie soll es
der Welt beweisen, daß die Freiheit und Gleichheit
nicht nur leertönende Namen sind, nicht nnaus?
sührbar sind, und daß das republikanische System
sowohl als die Monarchien, seine Kraft auch selbst
in großen Staaten zu vereinigen, und eine Untheil?
barkeit zu erhalten weiß.

Kurz, sie soll ein Meisterstük des reinsten mensch?
lichen Verstandes seyn! reich an Allumfassung, rein
in der Ineinanderfügung, erhaben in ihrer Ein?
fachheit, würdig dem Schlüsse des großthatenreichen
achtzehcnden Jahrhunderts; ein Meisterstück aller
Anwendung fähig, das jeder Vernünftige bewun?
dert und hoch schazk, und das das Volk mit Liebe
und Achtung umfaßt, und sich ewig zu erhaltet»
sucht.

Bürger, eine solche Arbeit ist Euch aufbewahrt,
und welcher aus Euch freut sich nicht einst, eins
für das Vaterland so schöne, beglückende Arbeit
an der Tagesordnung zu hàn Aber wer erzij.
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kerk nicht bor der Schwere derselben? O Hel-
veti'en! in dem der Welt zuerst die reinste Frei-
heitsstamme auf deinen Felsenhäuptern empor lsder-
te, o Mutter der schonen Freiheit hättest du heute
die Männer stark, genug für eine solche Arbeit,
wie würde dein sonst gesunkener Ruhm wiederum
durch sie hervorgehen, sich erhöhen, und durch den
Griffel der Geschichte verewigen.

In Euch, Bürger, sucht das Volk diese Kräfte!
Euch ist eine solche Arbeit übertragen! und in Euch
Wird es diese auch finden, wenn nur jeder sein
Schärfchen hiezn beiträgt; nur überstürzt diese
Arbeit nicht; gebt ihr die gehörige Musse; über-
seht das Ganze, ehe Ihr über einzelne Falle ab-
sprecht!

Es ist nie zu erwarten, wenn wir so stückweise

zu Werk gehen, daß der gesuchte Zweck erfüllt
werde; und es ist durchaus unmöglich mit gehö-
riger Sachkenntniß über jeden einzelnen Fall abzu-
sprechen, wenn man den Faden des Plans, die
Uebersicht des Ganzen ermangelt, welches hier der
Fall ist. Oder soll sich der Plan aus dem Einzel-
nen ergeben, und nicht umgekehrt? Welches Ge-
nie, welcher systematische Feuerkopf wird sich aus
dem Einzelnen das Ganze absehen?

Nichts ist gefährlicher als ohne Zusammen-
hang zu arbeiten, sonderheitl-ch über einen Gegen-
Hand, wie der vorliegende ist, wo alle Räder so

genau in einander eingreifen sollten.
Noch kennt der Senat selbst das Ganze nicht;

noch schwankt er über einige Grundideen der Auf-
siellung der Gewalten, über ihre Formation w.
Heute wird bei dieser Verfahrungsweise das Bruch-
stück, und morgen ein anderes vor uns liegen;
heute sollen wir aufbauen, und morgen niederreis-
sen, und umgekehrt, Und sofort, ohne zu wissen,
was aus dem Ganzen werben will. Diese Art zu
arbeiten ist kaum mit dem Zwecke, etwas Gutes
hervorzubringen, zu vereinigen, und wirb sowohl
den Senat als uns, nur zu oft in einen unbehülfli-
chen Zustand versetzen. Kaum wird so ein aus
dem Zusammenhang gerissener Artikel angenommen
seyn, so kann der Fall eintreten, daß "er in die
Fugen von andern mit ihm verwandten Artikeln
nicht paßt, und hiemit dem einen oder.'andern
Rath die Hände bindet, diesen nach Erfordernis
nach jenen umformen zu können, oder ihn gar
wegzulassen. Wird auf diese Weise am Ende nicht
ein bloßes Fragment herauskommen?

Selbst nicht Dringlichkeit soll uns über eine
solche Arbeit die Uebersicht des Ganzen und das gc-
hörige Nachdenken abschneiden. Lassen wir vom
Senat dos Ganze zuerst bearbeiten, und dann titei-
weise zur Annahme oder Verwerfung einreichen,
hann erst werden wir (versteht sich die schwachem

S Glieder im Stande seyn, mit SachkenntniA dar/
über abzustimmen ; im Verzug liegt doch keine
große Gefahr, aber umgekehrt, in der Ueber-
eilung.

Nichts ist gefährlicher als Gesetze oder gar die

Staatsvcrfassimg immer wieder wegen Fehlern än-
dem zu müßen; das Volk wird dadurch in einer
immerwährenden Krisis, und hiemit in einem ge-
spannten, lastigen, schwankenden Zustand erhalten;
eine Menge Gesetze und Verordnungen werben da-
durch aufgelöst ; das Vo k verliert die Achtung
und das Zutrauen in die Gesetze und die Geftzge-
der ; es ahndet List und Bewug; es erzeugt eint
schädliche Neuerungssucht in der Nauon ; es ver-
scheucht den Charak-er, und führr zu Tausend an-

dem unvorherzusehenden Uebeln ; folglich ist es best

scr, die Dringlichkeit dem gehörigen Nachdenken

auf uopfern. Und wenn wir die ganze Sache am

Licht betrachten, so sind durchaus keine Gründe
vorhanden, die uns nöthigen, eine so wichtige Ar-
beit zu übereilen. Noch genießt das Volk ohne-

hin schon duich die geg-nwatige Constitution die

wesentlichsten Rechte der Menschheit. Es hat nicht

nur etwa bloß aus UrVersammlungen seine Stimme
zu Wahimanuern zu geben, sondern die ConstiG-
tion giebt ihm den Zutritt zu allen Aemtern,
cherheit der Personen und des Eigenthums; sie giebt

jedem die Rechte, mit sinem Vermögen (ohne

einem andern zu schaden, frei zu s alten und zu

walten, den freien Handel und Wandel; jeder

karm une ngeschrankt seine Kräfte zu seinem Nutzen

anwenden; jeder bat den tteien ungehinderten Gor-

tesbienst; sie will Aufklärung, und daher MM
ten zum öffentlichen und allgemeinen Unterricht,
sie giebt jedem das Recht, seine Meinung oMt-
lich sagen uns schreiben zu dürfen, wenn sie die

allgemeine Sicherheit nicht stören ; sie will oie

Beschwerden und Abgaben auf alle Bmgss tm-

hältmßmäßig ihrer Kräfte vertheilen w. Die)
nach meiner Logik ein bischen mehr, als «m.â
Urversammlnngen stimmen zu können; ein

mehr, als daß wir im Fall wärm, ihm am f
Post eine andere Constitution vorzulegen,
der üble Zustand unserer Finanzen ist nicht w l
eine Folge der zu vielen Beamteten, (wen i

nicht bezahlt sind) als vielmehr des Kriegs/
eines zu complizirten Finanzplans.

Zudem werden dem Volke auch bei emer

besserten Constitution die verschiedenen siN ss' '
kreutzenden Wünsche nicht alle befriediget >

können; es werden keine Landcsgememdm
seyn; die Städte werden nicht wieder «dem

lcher über das Landvolk werden; qh-
wird keinen Staat im Staat mehr duden ^gaben werden nicht aufhören; der Anarw /
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âS durchtlnandêr geschmissen wünscht, wird sich

nicht vom Gut seines Nächsten mit räuberischen
Handen bereichern könne»/ oder aus Rechnung ei-
nes andern schwelgen w.

Diejenigen Ersparnisse für den Staat, die nur
eine verbesserte Constitution herbeifuhren wird, und
das Gesetz nicht bewirken kann, werden ohnehin
sehr spät angewandt werden können, und die stufe
weise abgerissene Umarbeitung unserer Verfassung
(wenn sie auch zwekmäßig wäre,) wird nicht sehr
viel zur Beförderung beitragen können.

Aus allen diesen Gründen widersetze ich mich
einer so planlosen rheilweisen Annahme, und vcr-
werfe den vorliegenden Beschluß des Senats; las-
sen wir uns zuerst über den io6. §. verstehen, und
den Senat das Ganze bearbeiten, ehe wir über
einzelne Artikel absprechen.

E scher sagt : Ich bin ganz in Vetschen's
Grundsätzen in Nükstcht der Beurtheilung unsrer
Constitution; sie war uns ein wohlthätiges Hülfs-
Mittel der Vereinigung, im AugcnbUA'e allgemeiner
Auflösung, wie jener war, als man sie uns gleich-
sam zuwarf; aber sie bedarf vielerlei Abändern»-
gen, um unserem Volke und un crn Bedürfnissen
anpassend zu seyn. Ob wir nun aber jezr diese
Abanderunq auf einmal vornehmen oder aber em-
jeül behandeln sollen, dieß ist eine wichtige Frage.
Vor allem aus zweifle ich, daß wir eigentlich vor-
jugsweise die Pflicht auf uns haben, die Constttu-
tion von Grund aus zu verbessern. Sind nicht
w-r gerade in dem Augenblick, als das Volk bîè,e
^onflnulwn als ein wahres Rettungmittel gegen
jene Gefahr drohende allgemeine Auflösung annahm,
zugleich von demselben gewählt worden, um ihr
gem is die gehörige Organisation unserm Vater--

^ also könnten wir uns be-
Mders dazu berechtigt glauben, allgemeine Verän-

hierüber vorzuschlagen? Ueberdem soll

x / wie Vetsch richtig bemerkt, dem
^!, n-,

anpassend seyn, dem sie diene»
ich Euch alle, was ist der Geist

nsers Volks s Kennen wir ihn? Oder vielmehr
^ schon einen kennbaren allgemeinen

welchen hin wir die Constitution auf-

>và -
-^ch kenne keinen- Vor 2 Jahren

r^ iviruoch 4° verschiedene Völkerschaften mitden^ Bolksgeist, und wenn ich nun
àLeàberger, den Leman den Jtaliäner, den
nienà ^ Solothurner u. s. w. zusam-

"îsd mich frage, was haben diese gemein
net'/ - ^ das sie von andern Nationen auSze-ch-
iä, 'â? mir keine Antwort zu geben, und
Niebo ^A/ sà aus uns auch vielleicht der
«ia ^t «!6 ich, würde eben so we-

S antworten können. Wie aber sollten wir nun

unsere Verfassung ausi einmal nach unserm Volks--
geist umändern können, während wir diesen noch
nicht kennen, oder wahrend vielleicht gar noch kei/
ner vorhanden ist? Laßt uns also den Gedanken von
allgemeiner Consiitutionsveränderung aus dem Sinne
schlagen, und dieses schwache Vereinigungsband,
die Constitution, die uns noch vereinigt hält, ach--

ten, und ja nicht durch zu weit eingreifende Ver/
änderungen dem Volk dieselbe verächtlich machen!
Hingegen sind einzelne allgemein gewünschte Ver/
änderungen zu treffen, solche wie die vorliegende ist,
weiche nur Grundsatze besser entwickelt, die bei al/
len übrigen oder künftigen Veränderungen immer
gleich wünschbar und gleich nothwendig bleiben,
wenn wir den wahren Grundsätzen der Freiheit
treu bleiben wollen: denn diese Grundsatze erfodern
sorgfältige Trennung der Gewalten, und diese Treu-
nung war bis jezl bei uns zwischen der vollziehen-
den und der richterlichen Gewalt nicht vorhanden,
warum also sollten wir länger anstehen wollen, der
richterlichen Gewalt ihre Rechte zu geben, und die
vollziehende Gewalt in dieser Nükstcht in diejenigen
Schranken zurukzuseten, in die sie gehört, wenn die

Burger frei seyn sollen. Ans diesen Gründen also
stimme ich mit voller Ueberzeugung dem Gutachten
der Commission bei.

<5usivr glaubt, es sey leichter und sicherer,
einzelne Theile zu unt rsuchen und zu beurtheilen,
als viele zusammen, welche doch nicht in der ge-
naucstcn Verbindung mit einander stehen; es hat
überdieß keine Schwierigkeit, dieses Gutachten an/
zunehmen, indem die vorgeschlagene Constitutions/
Verbesserung zwekmäßig. ist. Er stimmt asio der
Commission bei.

Die Fortsetzung der Berathung wird einstweilen
eingestellt.

Der Präsident des Direktoriums theilt die Nach-
richt mit, daß die Franken das Sigenthal im Can-
ton Baden besezt haben, und daß die Lager der
Oestreicher bei Zürich auf die Höhen hin er der
Stadt zurükgezogen wurde». — Diele Nachrichten
werden lebhaft beklatscht, und dem Senat mit-
getheilt. -Die Berathung über Carrards Gntächten wird
fortgesezt. —

Secretan: Die Constitution selbst widersezt
sich Vetschens Antrag und Wünschen, denn Her
Senat hat alles Vorschlagrecht, sowohl über die
Abänderungen der Constitution selbst, als auch über
die Art derselben. Auch ist die Verfertigung einer
Constitution nicht leicht die Arbeit von ganzen Gros-
sen Versammlungen, sondern von einzelnen Köpftet.
Herzlich danke ich Eschcrn fur sein Urthe.l über
diesen Gegenstand; immer hörte ich mit Beküm-
merniß unsre Constitution als so elend und schlecht
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Behandeln, wählend böch ihre Grundsatz« so zwek?
maßig sind, und nur einzelne Verbesserungen erfo?
dert werden. Äuchi ch kenne keinen Geist des helve?
tischen Volks, und glaube, wir müssen eher wider
denselben, als für denselben, eine Constitution ha?

den; denn jezt sehe ich nur Selbstsucht, Schläfrig?
keit, Trägheit, vielleicht gar Dummheit in unserm
Volk, und es ist unsre Sache, demselben fühlbar
zu machen, zu welch hohen Bestimmungen es be?

rufen ist. Ueberdem denke man an den 106. § der
Constitution; diesem gemäs sollen wir die Constitu-
tion abändern, und nicht von der konstitutionellen
Bahn abweichen; aus diesen Rüksichten also stimme
ich zum Gutachten, und fodere Tagesordnung über
Netschens Antrag.

Vetsch berichtigt seine Meinung dahin, daß er
nur die ganze Masse von Abänderungen, die der
Senat im Sinn hat, zu übersehen wünschte, und
darum Verwerfung der einzelnen Anträge fodert,
denjenigen ausgenommen, der den 106. Z der Con-
stitution zurükndnmt, indem er vor allem aus hier?
über freiere Hand zu erhalten wünscht.

Schlumpf anerkennt auch die Grundsatze
Vetschens als Resultate von langem philosophi?
fchem Nachdenken, kann aber dessen Schluß nicht
beistimmen. Die Constitution ist ein Korb voll
Früchte verschiedener Art, freilich find einige schlechte

darunter; ist es aber nicht besser, diese einzelne
wegzuwerfen, als den Korb und alle seine Früchte
fortznschmeisen? Ich stimme zum Gutachten der
Commission.

Ander werth kann dem Gutachten, des i c>6.

L wegen nicht beistimmen, weil er diesen und die
Aufsicht, die er auf die richterliche Gewalt ausübt,
nicht einreisten will, bis eine neue Aufsicht vorhan?
den ist; man wird den obersten Gerichtshof anfüh?
ren wollen als obersten Richter, aber laut der Con?

stitution kommen nicht alle Urtheile vor denselben,
und also wären hierüber die Cantonsgerichte ohne
Aufsicht; also müssen wir erst eine neue Aufsicht,
von Seite des obersten Gerichtshofs, oder irgend
einer andern zu ernennenden Behörde erschaffen,
«he wir die alte umstürzen können. Aus diesem
Grund also verwirft er das Gutachten der Com?
mission. (Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Schreiben des B. Puyoz, Regimentsfeldwebe!

des 3. Bataillons der 38. Halbbrigade, an
den B. Regierungsstatthalter Ruttimann.

Luzern 4. Frukt. 7. Jahr.
Bürger î

Den Kriegern aller Eorxs, die im Dienste vcr?

wundet oder verstümmelt worden, und die das M
litairspitai freundlich aufnahm, liegt die Erfüllung
einer geheiligten Pflicht ob. zVon der Dankbarkeit
reinsten Gefühlen gegen die Bürgerinnen dieser Eä»
mcinde belebt, wünschen si^, V. Regierungsstatt,
Halter, Sie möchten so gefällig seyn, den Ausdruk
derselben zn empfangen.

Die sorgfaltige Eile, mit der Ihre Bürgerinnen
uns Linderung und Erquickung verschafft, die auf,
richtige und gefühlvolle Theilnahme, die sieden
Schlachtopfern des Krieges bezeugt, und die Freuà
schaft, die sie den Franken bewiesen haben,--bieg
alles wird die Nation, deren Kinder wir sind,
dankbar erkennen. Und unsre Eltern, unsre Freunde,
0 diese uns theuren Fernen! sie werden keinen Tag

ihres Lebens, über die gütcvollen Menschen, die ans

unsere blutenden Wunden der theilnehmenden Zàrt,
lichkeit heilenden Balsam gössen, des Himmels be,

sten Seegen zu erflehen, versäumen.
So sehr es edlen Seelen ziemt, eine Hülfe, die

von verächtlichem Mitleid, mit höhnischem Lächeln

dargeboten wird, abzulehnen, so tröstend und kost?

ist es dagegen, jene aus der Güte und der Freund-

schaft zuvorkommender Hand zu empfangen.
Der Franke klagt über seine Leiden nur, wenn

kein Sieg sie gekrönt hat; unser Blur ist geflossen,

aber es hat den Sieg erfochten. Diese ucverzcu?

gung gewährt uns hohen Genuß; sie beseelt unsi'tN

Muth, sie mindert unsere Schmerzen.
Als treues Organ meiner Gefährten bitte >cy

Sie, den Ausdruk unserer dankbaren Gefühle anzw

nehmen, und dem liebenswürdigen Geschlechte, dc>g

Wir ihn zollen, zu überbringen.
Gruß und Hochachtung.

Puyoz.

Antwort des Negierungöstatthalters.

Bürger!
Es ist ungemein schmeichelhaft für mü-l,, AA

und Ihren Gefährten als Organ der Dankbare
bei den Bürgerinnen dieser Gemeinde dimeu -

können. Die ihrem Geschlecht angeborne G?
ihr gefühlvolles Wohlwollen, machen es zur l l>

Pflicht, dem Rufe der leidenden Menschheit r ll

genzneilen, und den Franken — den

Verbündeten unsrer Nation, Hülfe zu ke>sttn? ^
bei Erfüllung seiner Pflicht man noch au?.
nung rechnen darf, so ist ohne Geisel der t

tige Ausdruk Ihres Dankes, der schönste Loyn,

meine Mitbürgerinnen wünschen können. ^
Seyen Sie versichert, daß A der "? DU

metsch Ihrer Gefühle bei den Burgermmn die,

Gemeinde scyn werd«. Republ.
A U t t l l» u "
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